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Verordnung zur weiteren Modernisierung des Strahlenschutzrechts - Länderbeteiligung v. 30.05.2018  
 

Bundesland: NRW 
Ressort(s): Gesundheit 
Datum: 12.06.2018 

 

Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ inhaltl./zum 
Erfüllungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwendung Angeregte Änderung 

1  Art. 4/§ 4 Abs. 
3 – 2te Alt. 

Die Fachkunde kann durch 
[…] oder durch eine geeig
nete Ausbildung erworben 
werden. 

Rechtl./Inhaltl. Geeignete Ausbildungen werden nach
folgend in § 5 (1), § 6 (1), § 7, § 8, § 9 (1) 
und § 11 dargestellt. Betroffen sind vor
rangig ärztliche Ausbildungen, aber 
auch Ausbildung nach dem MPhG. Die 
Ausübung  eines Berufes/ Führung der 
Berufsbezeichnung nach dem MPhG ist 
an eine Berufserlaubnis gekoppelt (§ 1 
Abs. 1 MPhG). Diese kann unter be
stimmten Voraussetzungen entzogen 
werden. 
 
Die Fachkunde sollte nicht lediglich an 
eine „geeignete“ Ausbildung anknüp
fen. Erforderlich sollte zum einen der 
erfolgreiche Abschluss der Ausbildung 
sein.  Besser wäre jedoch die Kopplung 
an die Berufserlaubnis selber. Wenn ei
nem Physiotherapeuten die Berufser
laubnis entzogen wurde, weil er bspw. 

Die Fachkunde kann durch […] oder 
durch eine geeignete Berufserlaubnis 
nachgewiesen werden. 
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beruflich unzuverlässig ist (z. B. auf
grund einer Strafsache bei der Berufs
ausübung), sollte damit auch die „auto
matische“ Fachkunde entfallen.  

2  Art. 4/§ 7 Die erforderliche Fach
kunde zur Anwendung von 
Niederfrequenzgeräten, 
Gleich-strom-geräten und 
Magnetfeldgeräten zur 
transkutanen elektrischen 
Nervenstimulation oder 
Muskelstimulation oder 
Magnetfeldstimulation 
wird durch Teilnahme an 
einer Schulung gemäß An
lage 3 Teil A in Verbindung 
mit Anlage 3 Teil E oder für 
die Anwendung von 
elektrischer Nervenstimu
lation durch eine fachärztli
che Weiterbildung in der 
Fach-arztkompetenz Neu
rologie oder durch eine 
fachärztliche Weiterbil
dung in der Facharzt-kom
petenz Physikalische und 
Rehabilitative Medizin o
der durch eine fachärztli
che Wei-terbildung in der 

Rechtl./inhaltl. s. o. Die erforderliche Fachkunde zur An
wendung von Niederfrequenzgeräten, 
Gleich-strom-geräten und Magnetfeld
geräten zur transkutanen elektrischen 
Nervenstimulation oder Muskelstimu
lation oder Magnetfeldstimulation 
wird durch Teilnahme an einer Schu
lung gemäß Anlage 3 Teil A in Verbin
dung mit Anlage 3 Teil E oder für die 
Anwendung von elektrischer Nerven
stimulation durch eine fachärztliche 
Weiterbildung in der Fach-arztkompe
tenz Neurologie oder durch eine fach
ärztliche Weiterbildung in der Fach
arzt-kompetenz Physikalische und Re
habilitative Medizin oder durch eine 
fachärztliche Weiterbildung in der 
Facharztkompetenz Psychatrie und 
Psychotherapie oder durch eine Be
rufserlaubnis nach dem Gesetz über 
die Berufe in der Physiotherapie oder 
für die Anwen-dung von elektrischer 
Muskelstimulation durch eine fach
ärztliche Weiterbildung mit der Zu
satzbezeichnung „Sportmedizin“ oder 
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Facharztkompetenz Psy
chatrie und Psychotherapie 
oder durch eine Ausbil
dung nach dem Gesetz 
über die Berufe in der Phy
siotherapie oder für die An
wen-dung von elektrischer 
Muskelstimulation durch 
eine fachärztliche Weiter
bildung mit der Zusatzbe
zeichnung „Sportmedizin“ 
oder durch eine Ausbil
dung nach dem Gesetz 
über die Berufe in der Phy
siotherapie erworben. 

durch eine Berufserlaubnis nach dem 
Gesetz über die Berufe in der Physio
therapie erworben. 
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